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Besondere Bestimmungen YAPEAL-Services - eBill 
 

1. GELTUNGSBEREICH 

Diese YAPEAL eBill Geschäftsbedingungen (nachfolgend «YeGB») regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem 
Kunden (nachfolgend «YAPSTER») und YAPEAL für die Nutzung der YAPEAL-Services betreffend eBill 
(nachfolgend: “YeBill”). Der Begriff «YAPSTER» umfasst Vertragspartner von YAPEAL, das heisst, juristische oder 
natürliche Personen bzw. Personengesellschaften.  

Spezielle schriftliche Vereinbarungen zwischen dem YAPSTER und YAPEAL gehen vor. Im Übrigen gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen YAPSTER Beziehung (AGB YAPSTER Beziehung). 

Die Nutzung von YAPEAL-Services erfolgt über «YAPEAL-Frontends». Diese beinhalten  die YAPEAL Verify-App, 
die  YAPEAL-App,  YAPEAL Web-Frontends oder von YAPEAL zugelassene Portale (z.B. durch dritte gehostete 
Web-Frontends oder Apps).  

eBill ist eine Dienstleistung von SIX BBS AG, Zürich («SIX»), welche dem YAPSTER den Empfang von 
elektronischen Rechnungen (nachstehend «eBill-Rechnungen») ermöglicht. Im Rahmen der YAPEAL-Services 
betreffend eBill (nachfolgend «YeBill»), kann der YAPSTER diese eBill-Rechnungen über die YAPEAL-Frontends 
einsehen, bezahlen oder ablehnen. Die Mitwirkung von SIX erfolgt dabei im Interesse des YAPSTERS. 

2. LEGITIMATIONSMITTEL 

Zugang zu YeBill erhält, wer sich mit den vom YAPSTER autorisierten YAPEAL-Frontends und Sicherheitsmerk-
malen gegenüber YAPEAL legitimiert und sich für YeBill mit der relevanten E-Mail-Adresse registriert. 

3. LEISTUNGSGEGENSTAND 

Bei der Registrierung für YeBill gibt der YAPSTER eine E-Mail-Adresse an. Diese gilt als eindeutiges 
Identifikationsmerkmal des YAPSTERS für den Empfang von eBill-Rechnungen. 

Der YAPSTER legt fest, von welchen Rechnungsstellern er in den YAPEAL-Frontends eBill-Rechnungen 
empfangen will. 

Der YAPSTER bestimmt darüber, ob er eine eBill-Rechnung mit YeBill bezahlen oder ablehnen will. 

Jede Bezahlung einer eBill-Rechnung, die durch den YAPSTER auf einem YAPEAL-Frontend ausgeführt wird, gilt 
als vom YAPSTER legitimierter Auftrag und darf von YAPEAL dem YAPSTER-Account des YAPSTERS belastet 
werden. 

YAPEAL ist berechtigt, sämtliche Beträge und Gebühren, die aus der Nutzung von YeBill entstehen, dem 
YAPSTER-Account des YAPSTERS zu belasten. Dieses Recht gilt auch im Falle von Streitigkeiten des YAPSTERS 
mit Drittpersonen. 

4. EBILL-RECHNUNGEN 

Die eBill-Rechnungen werden vom jeweiligen Rechnungssteller zur Verfügung gestellt. Die Anzeige der eBill-
Rechnungen (Rechnungsdetails) erfolgt entweder in den YAPEAL-Frontends oder auf Internetseiten der 
Rechnungssteller - abhängig von der Art wie der Rechnungssteller die Rechnungsdaten bereitstellt. Dabei verlässt 
der YAPSTER den geschützten Bereich der YAPEAL-Frontends/YAPEAL-Services. Allfällige Rückschlüsse Dritter 
auf die bestehende Bankverbindung des YAPSTERS können dadurch nicht ausgeschlossen werden. 

YAPEAL prüft nicht, ob die eBill-Rechnungen richtig sind. Beanstandungen deswegen hat der YAPSTER direkt und 
mit dem betreffenden Rechnungssteller zu regeln.  

YAPEAL informiert den YAPSTER in den YAPEAL-Frontends über die Ablehnung, Freigabe und/oder Bezahlung 
der relevanten eBill-Rechnungen über SIX. 

Mit der YeBill dürfen nur Zahlungen ausgeführt werden, wenn der dazugehörende YAPSTER-Account 
gedeckt ist. YAPEAL kann Zahlungen ablehnen, wenn der YAPSTER-Account nicht gedeckt ist. 

5. AUFZEICHNUNG UND AUFBEWAHRUNG VON DATEN, MITTEILUNGEN UND BELEGEN 

Der YAPSTER ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere für die Aufzeichnung und Aufbewahrung 
der eBill-Rechnungen, selbst verantwortlich. YAPEAL empfiehlt, sämtliche eBill-Rechnungen in geeigneter Form 
aufzubewahren. Buchführungs-pflichtigen Teilnehmern wird empfohlen, vor der Nutzung der Dienstleistung eBill 
mit ihrer Revisionsstelle Kontakt aufzunehmen, um die Konformität mit der «Verordnung über die Führung und 
Aufbewahrung der Geschäfts-bücher (GeBüV)» sicherzustellen.  

Will der YAPSTER aus einer eBill-Rechnung steuermindernde Tatsachen geltend machen, und reicht dazu ein 
Ausdruck der elektronisch erhaltenen eBill-Rechnung nicht aus oder genügt die eBill-Rechnung den Anforderungen 
hierfür nicht, empfiehlt YAPEAL dem YAPSTER, beim Rechnungssteller einen geeigneten Beleg zu verlangen. 
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Der YAPSTER nimmt zur Kenntnis, dass eBill-Rechnungen bei YAPEAL gespeichert werden und somit dauerhaft 
verfügbar bleiben. eBill-Rechnungen werden durch SIX nicht archiviert. 

Der YAPSTER anerkennt hiermit ausdrücklich, dass YAPEAL durch die elektronische Zustellung der 
Mitteilungen und Belege nach Ziff. 4.3 YeGB in den YAPSTER-Account seine Mitteilungs- und 
Rechenschaftspflicht gegenüber dem YAPSTER erfüllt hat. 

6. WEITERLEITUNG VON DATEN AN SIX 

YAPEAL erfasst und verwendet für YeBill Benutzerdaten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse) sowie die IBAN. 

YAPEAL sendet die für die Nutzung von YeBill notwendigen Daten an SIX weiter. 

YAPEAL sowie SIX verwenden Benutzerdaten im Rahmen von YeBill zur Abwicklung der eBill-Rechnungen, sowie 
zur Produktentwicklung, Planung und Statistik. YAPEAL sowie SIX können für diese Tätigkeiten 
Konzerngesellschaften oder Drittanbieter beiziehen. 

Die Benutzerdaten werden durch SIX in dem für die Abwicklung der eBill-Rechnungen benötigten Umfang den 
Rechnungsstellern zur Verfügung gestellt. 

Der YAPSTER nimmt zur Kenntnis, dass sobald er mit der E-Mail-Adresse den Benachrichtigungsservice der SIX 
aktiviert, allfällige Rückschlüsse Dritter auf die bestehende Bankverbindung des YAPSTERS nicht ausgeschlossen 
werden können. 

Möchte der YAPSTER die Dienstleistung eBill mit seiner E-Mail-Adresse auch mit einem anderen Finanzinstitut 
benutzen, können die Benutzerdaten durch SIX auch an das vom YAPSTER ausgewählte Finanzinstitut 
weitergegeben werden. 

Nach Deaktivierung von YeBill stehen die Benutzerdaten des YAPSTERS bei SIX während zwei Jahren zur 
Verfügung, damit der YAPSTER eBill über andere von ihm ausgewählte Finanzinstitute weiter nutzen kann. 

Des Weiteren gelten die Datenschutzerklärung von YAPEAL: https://yapeal.ch/private/datenschutz, die 
Datenschutzerklärung von SIX: https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html sowie die 
Nutzungsbedingungen von SIX https://www.six-group.com/en/services/legal/terms-of-use.html. 

7. DEAKTIVIERUNG 

YAPSTER können YeBill jederzeit in den YAPEAL-Frontends deaktivieren oder einzelne Rechnungssteller 
entfernen. Nach der Deaktivierung bleiben bereits freigegebene eBill-Rechnungen in den YAPEAL-Frontends 
dennoch pendent und werden ausgelöst, es sei denn der YAPSTER hat den Zahlungsauftrag über die 
YAPEALFrontends widerrufen oder geändert. Danach besteht kein Zugriff auf eBill-Rechnungen mehr, und es 
können keine eBill-Rechnungen mehr empfangen werden. Die eBill Funktion kann nach deren Deaktivierung 
jederzeit wieder in den YAPEAL-Frontends reaktiviert werden. Bei einer Reaktivierung werden auch gespeicherte 
frühere Rechnungen wieder abrufbar. 

YAPEAL darf auch nach der Kündigung sämtliche Beträge, die aus der Nutzung der YeBill vor der Deaktivierung 
fällig geworden sind, dem YAPSTER-Account des YAPSTERS belasten.  

Eine Rückforderung von bereits bezahlten Gebühren (Jahres-/Monatsgebühren) durch den YAPSTER ist nicht 
zulässig. 

8. HAFTUNG 

YAPEAL betreibt YeBill mit der geschäftsüblichen Sorgfalt.   

Die Kommunikation von Daten für YeBill erfolgt über das Internet. Für sämtliche Schäden oder andere Nachteile, 
die aus der Benützung offener Netze (z.B. Internet, Telefonnetz, etc.), Übermittlungsfehlern, technischen 
Mängeln, Störungen, Unterbrüchen und Verzögerungen (insbesondere in der Verarbeitung), rechtswidrigen 
Eingriffen in die Einrichtungen von Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreibern (einschliesslich 
Überlastung dieser Einrichtungen), mutwillige Blockierung der elektronischen Zugänge durch Dritte und 
rechtswidrigen Eingriffen in Endgeräte oder Software des YAPSTERS entstehen, übernimmt YAPEAL keine 
Haftung.   

Sollte YAPEAL Sicherheitsrisiken in und im Umgang mit den YAPEAL-Frontends und dem YAPSTER-Account 
feststellen, kann YAPEAL seine YAPEAL-Services, inklusive YeBill, zum Schutz des YAPSTERS teilweise oder 
ganz unterbrechen, bis die Risiken behoben sind. YAPEAL übernimmt keine Haftung für allfällige Schäden eines 
solchen Unterbruchs.  

Ebenso übernimmt YAPEAL keine Haftung für Schäden und Folgeschäden des YAPSTERS, wenn  vertragliche 
Verpflichtungen aus Gründen der Unerreichbarkeit der YAPEAL-Frontends nicht erfüllt werden können.  

Sollte der YAPSTER Dritte beiziehen oder Drittsoftware-Applikationen einsetzen, so macht er dies auf 
eigene Gefahr. In diesem Zusammenhang ist jegliche Haftung von YAPEAL ausgeschlossen. 

https://yapeal.ch/private/datenschutz
https://www.six-group.com/en/services/legal/privacy-statement.html
https://www.six-group.com/en/services/legal/terms-of-use.html
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9. KONDITIONEN 

Die aktuell gültigen Konditionen können in den aktuellen Listen und Produktmerkblättern in den YAPEAL-Frontends 
oder auf der YAPEAL Webseite eingesehen werden. YAPEAL kann die Konditionen jederzeit anpassen, z.B. 
aufgrund von Änderungen der Marktverhältnisse, Kosten, sowie bei Neubeurteilung der Geschäftsrisiken. Dies 
erfolgt, durch Anpassung der Listen und Produktmerkblätter.  

Der YAPSTER wird auf geeignete Weise vorgängig informiert und kann im Widerspruchsfall die von der Änderung 
betroffenen YAPEAL-Services sofort kündigen.  

Änderungen oder neu eingeführte Konditionen gelten als genehmigt, wenn der YAPSTER das betroffene Produkt 
bzw. die betroffenen YAPEAL-Services nicht innert 14 Tagen ab Mitteilung kündigt. 

10. GELTUNG UND ÄNDERUNGEN DER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Diese YeGB treten mit Bestätigung durch den YAPSTER in den YAPEAL-Frontends per sofort in Kraft. YAPEAL 
kann diese YeGB jederzeit einseitig ändern. Die Änderungen werden dem YAPSTER in geeigneter Weise 
bekanntgegeben und gelten ohne Widerspruch innert 14 Tagen seit Bekanntgabe. Erfolgt innerhalb dieser Frist ab 
Empfang der Information keine Widerspruchserklärung, so gilt die geänderten YeGB als vereinbart. 

 


